
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/1/19 2Ob5/06h
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 Veröffentlicht am 19.01.2006

Norm

KHVG §27

KHVG §28

Rechtssatz

G e m ä ß §27 Abs1 KHVG1994 (früher §23 Abs1 KHVG 1987 bzw §63 Abs2 KFG [1967]) unterliegt der

Schadenersatzanspruch des geschädigten Dritten gegen den Versicherer der gleichen Verjährung wie der

Schadenersatzanspruch gegen den ersatzp=ichtigen Versicherten; die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, mit dem

die Verjährung des Schadenersatzanspruches gegen den ersatzp=ichtigen Versicherten beginnt, endet jedoch

spätestens 10Jahre nach dem Schadenereignis. Für eine Erstreckungswirkung des gegen die mitversicherte (§ 2 Abs 2

KHVG 1994) Lenkerin allein ergangenen klagestattgebenden Feststellungsurteils auf den Versicherungsnehmer bzw

dessen Haftp=ichtversicherer fehlt jedoch eine gesetzliche Grundlage; eine solche normiert §28 KHVG1994 (früher §24

KHVG 1987 bzw §63 Abs3 KFG) nur für Schadenersatzansprüche eines geschädigten Dritten aberkennende Urteile.
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